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Das anwaltliche Gebührenrecht gehört zum 
Handwerkszeug eines jeden Rechtanwaltes. 

Als „Kochbuch“ für den Praktiker bringt die 
Autorin Licht ins Halbdunkel des Gebühren-
rechts. Ausgerichtet an den Bedürfnissen 
des Zivilrechtlers und seiner Kanzlei werden 
Hinweise zur Rechnungsstellung, zur Durch-
setzung von Vergütungsansprüchen, zur Be-
rechnung der RVG-Gebühren mit Beispielen 
und zahlreiche übliche Streitwerte aus dem 
Miet- und WEG Recht erklärt.

Mit der Änderung des Kostenrechts zum 
01.06.2025 wurde die 5. Auflage wieder 
komplett neu überarbeitet. Das neue 
KostenBRÄG 2025, bringt vor allem eine 

Anpassung an die Gebühren, die in dieser 
Auflage berücksichtigt sind. Aber auch die 
Änderungen zu den Gebühren des Inkas-
sorechts und zahlreiche aufschlussreiche 
Urteile sind in die neue Auflage eingegangen.

Reich an Beispielen, Mustervorlagen und 
Hinweisen auf praktische Stolperfallen 
und Vorkehrungen. Enthalten ist auch eine 
Gebührentabelle und eine Tabelle mit den 
Beträgen, die ein Rechtsanwalt über die 
gewährte Prozesskostenhilfe hinaus verlan-
gen kann, ohne eine Minderung der PKH 
befürchten zu müssen. 

Kurz: ein unverzichtbarer Begleiter im Kanz-
leialltag.
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Vorwort

Das anwaltliche Gebührenrecht gehört zum Handwerkszeug eines jeden Rechts-
anwaltes. Dieses Buch soll „Kochbuch“ für den Praktiker sein, also Ausbildungslek-
türe, Bedienungsanleitung, Tipp-Geber und Nachschlagewerk in einem. Ausgerich-
tet an den Bedürfnissen des Zivilrechtlers und seiner Kanzlei werden Hinweise zur
Rechnungsstellung, zur Durchsetzung von Vergütungsansprüchen zur Berechnung
der RVG-Gebühren mit Beispielen und zahlreiche übliche Streitwerte aus dem
Miet- und WEG-Recht erklärt.

Mit der Änderung des Kostenrechts zum 01.06.2025 wurde die Auflage wieder kom-
plett neu überarbeitet. Sie enthält nach wie vor das Grundwissen und viele nützliche
Hinweise zur Abrechnung und zur Durchsetzung von Gebührenforderungen. Die
Meinungsstreitigkeiten sind meist auf die herrschende Meinung und die Anfor-
derungen der Rechtsprechung reduziert. Neue Tendenzen zu umstrittenen Fragen
wurden aufgegriffen. Die Rechtsprechungshinweise sind so gefasst, dass sie allein
mit Hilfe des Internets nachvollziehbar sind. Das neue KostenRÄndG 2025, bringt
vor allem eine Anpassung an die Gebühren, die in dieser Auflage berücksichtigt
sind. Aber auch die Änderungen zu den Gebühren des Inkassorechts und zahlrei-
che aufschlussreiche Urteile sind in die neue Auflage eingegangen.

Geblieben sind die Komplexe zu den Grundsätzen der Vergütung mit Hinweisen
zur Abrechnung, PKH und Beratungshilfe, Umgang mit Rechtsschutzversicherern,
zu den abrechenbaren Gebühren vorgerichtlich und gerichtlich mit Beispielen für
unterschiedliche Prozesskonstellationen nach dem neuen Kostenrecht und die
Streitwertübersicht für Mietrechts- undWEG-Fälle.

Übernommen habe ich auch die Erklärung mit Beispielen, Mustervorlagen und
Hinweise auf praktische Stolperfallen und Vorkehrungen. Enthalten ist auch eine
Gebührentabelle und eine Tabelle mit den Beträgen, die ein Rechtsanwalt über die
gewährte Prozesskostenhilfe hinaus verlangen kann, ohne eine Minderung der
PKH befürchten zu müssen. Kurz: ein nützlicher Begleiter im Kanzleialltag.

Berlin, im Mai 2025 Grit Andersch
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§ 1 Allgemeine Bestimmungen des
Vergütungsrechtes

A. Grundsätze der Vergütung des Rechtsanwalts

I. Entstehung des Gebührenrechtes

Bereits im Rahmen der Gesetzgebungsverfahren zur Gründung des deutschen Rei-
ches wurde im Jahr 1879 mit der Gebührenordnung für Rechtsanwälte eine Normie-
rung der Rechtsanwaltsgebühren vorgenommen. Die damalige Gebührenordnung
kannte bereits die gegenstandswertabhängige Berechnung der Gebühren,1 die Un-
terteilung von Prozess-, Verhandlungs- und Vergleichsgebühren und die Abstufung
der Gebühren bei bestimmten Handlungen. Sie galt jedoch nur für Verfahren im
Zivilprozess, in Verfahren nach der Konkursordnung und in Strafverfahren.

Die Gebührenordnung wurde am 26.7.1957 durch die BRAGO abgelöst. Dies er-
streckte sich auf weitere Rechtsgebiete und nahm auch die Regelung der vor-
gerichtlichen Kosten in den Gebührenkatalog auf.

Mit der Einführung des RVG am 1.1.2004 wurde das Gebührenrecht neu aufberei-
tet. Die vormals in Zehnteln angegebenen Gebühren wurden zu Dezimalzahlen
und die Höhe der einzelnen Gebühren wurde neu strukturiert. Die in der BRAGO
geregelte Gebühr für die Beratung wurde ab 2007 gestrichen und dem Anwalt die
Pflicht zur Verhandlung auferlegt. Die Beweisgebühr, die seit der Gebührenord-
nung für Rechtsanwälte bekannt war,2 wurde nahezu abgeschafft. Die Pflicht zur
Aufklärung des Mandanten über die Abrechnung nach Gegenstandswerten wurde
eingeführt.

Allen Gebührenordnungen gemeinsam ist stets der Gedanke der Mischkalkulation.
Mit Streitigkeiten über hohe Gegenstandswerte sollen Streitigkeiten zu geringeren
Gegenstandswerten querfinanziert werden. Dass dabei Rechtsgebiete auftreten, bei
denen geringe Gegenstandswerte bei hohem Arbeitsaufwand die Regel sind, blieb
leider unberücksichtigt, sodass eine Spezialisierung auf diese Rechtsgebiete regel-
mäßig unlukrativ ist. Bei zukünftigen Änderungen besteht noch Nachbesserungs-
bedarf.

Die letzte Anpassung der Gebühren erfolgte zum 1.6.2025.

19

§ 1

1 Vgl. § 9 Vergütungsordnung der Rechtsanwälte, (https://de.wikisource.org/wiki/Gebürenordnung_
für_Rechtsanwälte).

2 Vgl. § 13 Vergütungsordnung der Rechtsanwälte (https://de.wikisource.org/wiki/Gebürenordnung_
für_Rechtsanwälte).
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II. Der Vergütungsanspruch

Das RVG regelt im Wesentlichen den Umfang der anwaltlichen Vergütung. Nicht
geregelt ist die Anspruchsgrundlage. Sie wird schlicht vorausgesetzt und muss sich
aus anderen Regeln ergeben. Rechtsgrundlagen sind hier der Anwaltsvertrag und
die Beiordnung.

1. Anwaltsvertrag

Der Anwaltsvertrag kommt nach den allgemeinen zivilrechtlichen Regeln über den
Vertragsschluss zustande. Vertragspartner sind in der Regel der Mandant und der
Rechtsanwalt bzw. die von ihm vertretenen Rechtspersonen. Auch ein Vertrag zu-
gunsten Dritter ist denkbar.

Es handelt sich in den meisten Fällen um einen Dienstvertrag nach § 611 BGB. Ge-
rade bei der Prozessvertretung haftet der Rechtsanwalt nicht für den Erfolg, son-
dern hat nur Pflichtverletzungen im Rahmen der Prozessführung zu vertreten. Aber
auch ein Werkvertrag im Sinne des § 631 BGB ist denkbar, wenn der Anwalt einen
bestimmten Erfolg, wie etwa die Erstellung eines Gutachtens, schuldet.3

Der Anwaltsvertrag ist nicht formbedürftig. Er kann auch konkludent geschlossen
werden. So ist stets bei der Annahme einer Beratungsanfrage bereits der Vertrags-
abschluss erfolgt. Zu beachten ist aber, dass eine Gebührenvereinbarung nach § 3a
RVG der Textform bedarf und nicht in der Vollmacht enthalten sein darf.

Der Rechtsanwalt ist bei der Annahme des Vertragsangebotes frei. Es ist also
durchaus zulässig, die Annahme unangenehmer Mandate von der Zahlung einer
überdurchschnittlich hohen Vergütung abhängig zu machen. Die Gefahr einer Ge-
bührenüberhebung nach § 352 StGB liegt nicht vor, wenn der Rechtsanwalt auf
Grundlage einer Honorarvereinbarung abrechnet, selbst wenn diese deutlich über
den gesetzlichen Gebühren liegt. Dies gilt sogar dann, wenn die Gebührenforde-
rung dermaßen überhöht ist, dass sie nach § 138 BGB sittenwidrig ist.4 Bis zum fünf-
bis sechsfachen der gesetzlichen Gebühren ist nicht von einer Sittenwidrigkeit aus-
zugehen.5 Es kommt dabei darauf an, ob sich aus Arbeitsaufwand und Stundenho-
norar ein angemessenes Honorar ergibt. So ist bei kleineren und mittleren Streit-
werten auch bei Überschreiten der gesetzlichen Gebühren um ein Vielfaches bei
entsprechendem Aufwand noch keine Sittenwidrigkeit gegeben. Andererseits kann
schon ein leichtes Überschreiten der gesetzlichen Gebühren bei hohem Streitwert
eine Sittenwidrigkeit vorliegen, wenn die gesetzlichen Gebühren den Aufwand an-
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3 Retzlaff in Grüneberg, BGB, Einf. v. 631 Rn 24.
4 BGH, Urt. v. 6.9.2006 – 5 StR 64/06.
5 Beschl. der 51. Tagung der Gebührenreferenten der Rechtsanwaltskammern v. 24.9.2005 (http://

www.brak.de/fuer-anwaelte/gebuehren-und-honorare/).
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gemessen abdecken.6 Daraus folgt, dass der Maßstab der gesetzlichen Gebühren
kein taugliches Mittel für die Bewertung der Angemessenheit der Vergütung ist.

Auch das Anbieten einer Erstberatung zum Nulltarif ist zulässig.7

Unzulässig ist es, eine Rechnung an die Gegenseite zu stellen und diese zur Zahlung
aufzufordern. Schuldner der Forderung ist regelmäßig der Mandant als Auftrag-
geber. Die Anwaltskosten können Dritten gegenüber als Schadensersatz geltend
gemacht werden, sofern der Schaden beim Mandanten entstanden ist. Dem Anwalt
als Organ der Rechtspflege ist es dabei zuzumuten, die Formalitäten einzuhalten.
Dazu gehört, die Gebühren zunächst als Kostennote im Rahmen eines Schadens-
ersatzanspruches beim Gegner geltend zu machen. Eine direkte Rechnung an den
Gegner erfüllt aber den Tatbestand der Gebührenüberhebung.8 Der Gegner schul-
det die Gebühr nicht. Darüber hinaus wird der Gegner als Nichtschuldner der Leis-
tung auch keinen Vorsteuerabzug geltend machen können und setzt sich einem Er-
mittlungsverfahren wegen Umsatzsteuerhinterziehung aus.

2. Hinweispflichten

Seit 2010 bestehen für den Rechtsanwalt diverse Hinweispflichten. Von diesen
Pflichten ist bei Abschluss des Vertrages die Hinweispflicht auf im Voraus festgeleg-
te Preise im Rahmen von § 4 Abs. 1 Nr. 1 DL-InfoVO besonders bedeutsam. Bei
Erstberatungen und im Fall der Vereinbarung von Festgebühren muss der Mandant
über die zu erwartenden Kosten aufgeklärt werden. Die Verletzung dieser Pflicht
führt zwar nicht zur Unwirksamkeit des Vertrages, kann aber den Bußgeldtat-
bestand nach § 146 Abs. 2 Nr. 1 GewO i.V.m. § 6 DL-InfoVO verwirklichen. Der
Bußgeldrahmen beträgt hier bis zu 1.000,00 EUR.

Bedeutsamer für die anwaltlichen Hinweispflichten ist § 49b Abs. 5 BRAO. Sofern
eine Abrechnung nach Gegenstandswert erfolgt, ist der Mandant vor Übernahme
des Auftrages darauf hinzuweisen. Empfohlen wird hier eine nicht in der Vollmacht
enthaltene drucktechnisch hervorgehobene Belehrung.9 Der Hinweis dient dazu,
dass der Mandant die Auswirkungen des Gegenstandswertes auf die spätere Ge-
bührenforderung nachvollziehen kann.

Es ist offensichtlich, dass der Mandant allein mit diesem Hinweis noch nicht ermit-
teln kann, wie sich sein Auftrag auf die späteren Kosten auswirken wird. Die Idee
des Gesetzgebers war hier vielmehr, dem Mandanten, der die Folgen dieser Form
der Abrechnung nicht abschätzen kann, einen Anlass zu geben, den Anwalt hierzu

A. Grundsätze der Vergütung des Rechtsanwalts
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6 BGH, Urt. v. 10.11.2016 – IX ZR 119/14, www.bundesgerichtshof.de.
7 BGH, Urt. v. 3.7.2017 –AnwZ(Brfg)42/16, www.bundesgerichtshof.de.
8 AG Brandenburg, Urt. v. 26.2.2024 – 30 C 221/23, www.brak-mitteilungen.de.
9 Jessika Kallenbach, „Anwaltlichen Hinweis zum Gegenstandswert lieber gesondert erteilen“,

https://anwaltsblatt.anwaltverein.de/de/, 20.3.2019.
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zu befragen.10 Gerade weil die Entwicklung der Gebühren in einem Prozess zu
schwer vorhersehbar ist, ist es notwendig, dem interessierten Mandanten die Me-
chanismen der Gebührenabrechnung in Grundzügen zu erörtern. Der Gesetzgeber
hat aber nicht die erfolgreiche Aufklärung über diese Mechanismen zur Voraus-
setzung gemacht, sondern dem Mandanten lediglich ein Instrument in die Hand ge-
geben, das Gespräch mit dem Anwalt zu suchen.

Die Verletzung dieser Pflichten kann zu einer berufsrechtlichen Ahndung durch die
zuständige Kammer führen. Gleichzeitig kann die Unterlassung einer Aufklärung
über diese Abrechnungsform auch eine Pflichtverletzung im Sinne von § 280 BGB
darstellen, die Schadensersatzansprüche des Mandanten begründet.11 Dies ist ins-
besondere dann der Fall, wenn der Mandant geltend machen kann, dass er bei
Kenntnis dieses Umstandes den Auftrag nicht oder in anderem Umfang erteilt hät-
te. Die Beweislast sieht die Rechtsprechung hier beim Mandanten. Der Rechts-
anwalt hat allerdings konkret darzulegen, wann und in welcher Weise er den Man-
danten belehrt hat.12

Als Mindestanforderung wäre zu dokumentieren, wann und wie die Belehrung er-
folgt ist. Idealerweise lässt sich der Rechtsanwalt die Belehrung quittieren. Das Ge-
setz sieht hier vor, dass die entsprechende Belehrung vor Erteilung des Auftrages
zu erfolgen hat. Der Nachweis im Rahmen einer Mandatsübernahmebestätigung
wäre also verspätet. Praktikable Lösungen wären z.B. die Erteilung des Hinweises
in einem vom Mandanten unterzeichneten Aufnahmebogen oder eine Belehrung
auf der Kontaktseite der Internetpräsenz des Rechtsanwaltes. In letzterem Fall soll-
te dem Mandanten in jedem Fall eine Abschrift seiner Anfrage zusammen mit der
entsprechenden Belehrung zugestellt werden. Erfolgt die Anfrage in einem auch
aus anderen Gründen zu empfehlenden Double-Opt-in-Verfahren, könnte dies so
gestaltet werden, dass der potentielle Mandant vor Absendung der Anfrage bereits
die Kenntnis der Belehrung bestätigen müsste.

Die Unterlassung der Belehrung stellt im Rahmen des Kostenfestsetzungsverfahren
nach § 11 RVG gegen den eigenen Mandanten einen außergebührenrechtlichen ma-
teriellen Einwand dar. Dieser hindert die unkomplizierte Festsetzung der Kosten im
vereinfachten Verfahren (vgl. § 1 Rdn 40 ff.).

Da die Datenverarbeitung auf Rechnern mittlerweile zum Kanzleialltag gehört,
wäre es weiterhin sinnvoll, den Mandanten darauf hinzuweisen, dass die personen-
bezogenen Daten erhoben, gespeichert und verarbeitet werden. Insbesondere bei
der Speicherung der Daten auf einem fremden Server wäre darauf hinzuweisen.

Sofern der Mandant die Kommunikation mit elektronischen Mitteln wünscht oder
bevorzugt, muss der seit dem 01.1.2020 geltende § 2 Abs. 2 S. 5 u. 6 BORA und die
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10 Begründung zum KostRModG in BT-Drucks 15/1971, S. 232.
11 Enders, RVG für Anfänger, A. Rn 189; BGH, Urt. v. 24.5.2007 – IX ZR 89/06.
12 BGH, Urt. v. 11.10.2007 – IX ZR 105/06.
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DSGV beachtet werden. Wie weit diese Verpflichtungen gehen, ist immer wieder
Gegenstand öffentlicher Kontroversen. Teilweise wird die Ansicht vertreten, dass
mit Zustimmung der Mandanten jegliche Form der elektronischen Kommunikation
zulässig sein soll. Andererseits fordern Datenschützer ausschließlich eine Kom-
munikation via End-zu-Ende Verschlüsselung. Letztes überfordert die meisten
Mandanten, die die Einrichtung der entsprechenden Technik in der Regel nicht be-
werkstelligen können. Sicher ist, dass die meisten Mandanten – und auch Rechts-
anwälte – nicht in der Lage sind, die Folgen einer ungesicherten Kommunikation
abschließend einzuschätzen. Sicher ist auch, dass fast alle Systeme Lücken bieten,
die früher oder später zu einem Zugriff auf die Daten führen können.

Derzeit wird es für ausreichend gehalten, bei E-Mails eine Transportverschlüsslung
zu nutzen, die bei den meisten E-Mail-Anbietern ohnehin bereits Standard ist.13

Bei anderen Kommunikationsmitteln, z.B. für Video-Konferenzen oder bei Kontak-
ten über Social-Media-Diensten ist kritische Bewertung gefordert.

Obwohl derzeit keine gesetzliche Verpflichtung dazu besteht, sollte der Mandant
vor Mandatserteilung auf die möglichen Unsicherheiten der Kommunikationsform
hingewiesen werden und um Erteilung seines Einverständnisses gebeten werden.
Auch sollte die Möglichkeit zur End-zu-Ende-Verschlüsselung für E-Mails oder an-
dere Sicherungsmaßnahmen – wie etwa die Sicherung der Anhänge mittels eines
Passwortes, eigene Apps zur verschlüsselten Kommunikation und anderes – vor-
gehalten und demMandanten auch aktiv angeboten werden.

Für die Kommunikation mit Gerichten, Behörden und Kollegen ist auf jeden Fall
die Nutzung des besonderen Elektronischen Anwaltspostfaches (beA) zu empfeh-
len. Dieses dürfte die Anforderungen an die Sorgfaltspflicht definitiv erfüllen.

Gegenüber der Rechtsschutzversicherung muss der Rechtsanwalt, der die Kom-
munikation übernommen hat, vertrauliche Informationen preisgeben. Der Bundes-
gerichtshof geht davon aus, dass der Mandant, der seinen Rechtsanwalt mit der
Durchführung der Korrespondenz mit dem Rechtsschutzversicherer beauftragt ihn
konkludent von der Schweigepflicht befreit hat.14 Eine gesonderte Befreiung von
der Schweigepflicht ist damit entbehrlich.

Inhalt des Anwaltsvertrages kann auch eine Haftungsbegrenzung im Rahmen des
§ 52 BRAO sein. In individuellen Einzelfallabreden wäre eine Begrenzung auf
250.000,00 EUR – also den Mindestversicherungsbetrag der Vermögenshaftpflicht-
versicherung – zulässig. Bei einer formularmäßigen Haftungsbegrenzung im Rah-
men von AGB darf die Haftungsbegrenzung maximal 1.000.000,00 EUR betragen.
Voraussetzung ist hier aber, dass der Rechtsanwalt über eine Versicherung mit ent-
sprechendem Haftungsrahmen verfügt.

A. Grundsätze der Vergütung des Rechtsanwalts
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13 Prof. Nico Härting, „Mails, Cloud, Messenger: Was ist eigentlich erlaubt?“, 4.3.2020, www.rak-
berlin.de.

14 BGH, Urt. v. 13.2.2020 – IX ZR 90/19, www.bundesverfassungsgericht.de.
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Für weitergehende Vereinbarungen zur Haftungsbeschränkung gilt die übrige
Rechtsprechung. Hier ist genau zu berücksichtigen, ob es sich um AGB oder Indivi-
dualvereinbarungen handelt. Unzulässig sind jedenfalls immer, der Ausschluss der
Verletzung von wesentlichen Vertragsverletzungen, der Haftung für vorsätzliche
und grob fahrlässige Pflichtverletzungen des Vertragspartners selbst sowie der Haf-
tung für Personenschäden. Weitere Haftungsausschlüsse für Erfüllungsgehilfen
oder die Begrenzung der Haftung können ebenso zulässig sein.

Hinsichtlich der Haftungsbegrenzung auf den bei Vertragsschluss vorhersehbaren
und zu erwartenden Schaden ist jedoch Vorsicht geboten. Ein solcher Haftungsaus-
schluss ist zwar grundsätzlich zulässig;15 er steht jedoch in einem gewissen Wider-
spruch zur betragsmäßigen Haftungsbeschränkung des § 52 BRAO. Hier könnte
man die Auffassung vertreten, dass § 52 BRAO als speziellere Vorschrift vorgeht.
Das Risiko einer vollständigen Unwirksamkeit der Haftungsbeschränkung ist damit
nicht von der Hand zu weisen.

3. Muster Anwaltsverträge

Ein Mandantenaufnahmebogen könnte demnach wie folgt aussehen:

▼▼

Muster 1.1: Mandantenfragebogen

(Der Bogen dient nur der Erfassung Ihrer Daten und stellt noch keine Beauftragung
dar.)

Hinweis: Die erteilten Daten werden elektronisch gespeichert. Die Speicherung er-
folgt ausschließlich zum Zweck der Mandatsbearbeitung einschließlich der Abrech-
nung. Eine Weitergabe erfolgt nur zum Zweck der Geltendmachung Ihrer Ansprü-
che oder mit Ihrer Zustimmung.

□ Ich bin mit der elektronischen Speicherung der Daten nicht einverstanden.

Name:

Vorname:

Geburtsdatum:

Straße: Nr.:

PLZ, Ort:

Kontakt

Telefon:

E-Mail:

Allgemeine Bestimmungen des Vergütungsrechtes
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Ich bin mir darüber bewusst, dass die Kommunikation mit E-Mail, SMS, Whats app
und anderem nicht vertraulich ist. Bitte gehen senden Sie mir die Unterlagen wie
folgt zu:

□ per E-Mail (unsicher)

□ per verschlüsselter E-Mail (GnuPG – weitestgehend sicher) meinen Schlüssel
erhalten Sie per E-Mail

□ per E-Mail, aber mit passwortgeschütztem Anhang. (teilweise sicher)

□ das Passwort soll lauten:

□ ausschließlich per Post

Bankverbindung

(nur bei Geltendmachung von Geldforderungen)

Kontoinhaber

Bank

IBAN

Rechtsschutzversicherung

Versicherung:

Versicherungsnehmer:

Versicherungsnummer:

Selbstbeteiligung: □ ja, in Höhe von □ nein

Ich führe auf meine Rech-
nungen Vorsteuer ab

□ ja □ nein

Ich bin darauf hingewiesen worden, dass die Rechtsanwaltskosten mit Aus-
nahme von Straf- oder Bußgeldsachen oder teilweise auch Sozialgerichtsver-
fahren nach dem Gegenstandswert abgerechnet werden.

□ Ich benötige dazu keine weiteren Informationen.

Datum Unterschrift

(Ort, Unterschriften)

▲▲

A. Grundsätze der Vergütung des Rechtsanwalts
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Der eigentliche Mandatsauftrag könnte so formuliert werden:

▼▼

Muster 1.2: Mandatsvertrag

Herr/Frau

– Auftraggeber/in –

erteilt an

Rechtsanwalt Claas Lever, Protzgasse 12, 12345 Schlauhausen, Tel. 123456789,
Fax. 123456788, E-Mail: info@c-lever.de (zugelassen bei der Rechtsanwaltskam-
mer München, Tal 33, 80331 München)

Vermögenshaftpflichtversicherung bei: Prüf & Zahl AG, Holzweg 2, 98765 Zaster-
hausen

folgenden Auftrag

Nicht erfasst ist die Beratung hinsichtlich der Auswirkungen der Mandatsbearbei-
tung auf Folgen die außerhalb des Bereiches des Zivilrechts entstehen.

Der Auftrag umfasst:
□ nur Beratung
□ außergerichtliche Vertretung
□ gerichtliche Vertretung einschließlich Mahnverfahren

□ nur falls außergerichtliche Vertretung erfolglos ist
□ nach ausdrücklicher Anweisung
□ unbedingt

□ Durchführung der Berufung/ Revision und anderer Rechtsmittel

Rechtsschutzversicherung

bei der

Die Deckungszusage □ liegt bereits vor/□ soll vom Rechtsanwalt eingeholt werden.

Hinweis: Die Einholung der Deckungszusage kann ein vergütungspflichtiges Man-
dat darstellen. Die Vergütung bestimmt sich nach dem Gegenstandswert der spä-
ter anfallenden Kosten.

Ich entbinde den Rechtsanwalt gegenüber der Rechtsschutzversicherung hinsicht-
lich aller für die Bearbeitung notwendiger Fakten von der Schweigepflicht.

Allgemeine Bestimmungen des Vergütungsrechtes

26

§ 1

1133


